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Mietvertrag für Leihgeräte 

 

Hiermit bestätige ich, dass ich von der Siedlergemeinschaft Rehbühl e.V.  

o _____Stk HILTI – Bohrhammer 

o _____Stk Vertikutierer 

o _____Stk Heckenschere 

o _____Stk ___________________________________ 

o _____Stk ___________________________________ 

 leihweise zur eigenen Benutzung erhalten habe. 

 
Name des Entleihers 

 
Anschrift 

 Straße: Telefon: 

PLZ, Ort:  

Kaution i.H.v. erhalten 
Gerätewart: Betrag: 

Kaution i.H.v. 

zurückerhalten 

Entleiher: 

 
 
Zustand der Mietgeräte: 
Die Mietgeräte werden betriebsfähig und gereinigt dem Mieter übergeben. Abweichungen davon werden auf schriftlich fixiert  
Reinigung: 
Die Mietgeräte sind gereinigt und funktionsfähig zurückzugeben (Zustand mindestens so gut wie bei Mietbeginn). Bei unterlassener Reinigung 
wird die Kaution einbehalten 
Gerätemängel: 
Zeigt sich beim Betrieb der Geräte während der Mietzeit ein offensichtlich technischer Mangel, so hat der Mieter den Vermieter sofort und 
unverzüglich davon in Kenntnis zu setzen, um weitergehende Beschädigungen zu vermeiden. Der weitere Gebrauch der Geräte ist 
unverzüglich zu unterlassen. Ein Ersatzanspruch auf ein Tauschgerät besteht grundsätzlich nicht. Der Mieter haftet für den unsachgemäßen 
Einsatz der Mietgeräte. Aufgetretene Schäden am Mietgerät, die der Mieter zu vertreten hat, werden auf Kosten des Mieters von einem 
Fachbetrieb instandgesetzt. 
Haftung: 
Der Mieter verpflichtet sich, die Sicherheitsbestimmungen und Unfallverhütungsvorschriften für das jeweilige Gerät zu beachten und die 
gegebenenfalls vorgeschriebene Schutzkleidung zu tragen. 
Der Vermieter haftet nicht für Sach- oder Personenschäden des Mieters oder Dritter, die in Zusammenhang mit der Bedienung und Be- 
nutzung der Mietgeräte stehen. Der Vermieter haftet auch nicht für einen eventuellen Verdienstausfall des Mieters aufgrund der Unbrauch- 
barkeit des Mietobjektes. Eine Minderung der Miete ist ausgeschlossen, wenn der Mieter durch eigenes Verschulden oder Dritter am 
Gebrauch der Mietgeräte gehindert wird (z.B. Arbeitsverbot am Wochenende wegen Lärmbelästigung, etc.) 
Verlust: 
Verluste, die durch Einbruchdiebstahl, Diebstahl oder sonstiges Abhandenkommen während der Mietzeit entstehen, sowie Schäden durch 
Transportunfälle etc., gehen voll zu Lasten des Mieters (Wiederbeschaffungswert). Die Mietgeräte bleiben grundsätzlich Eigentum des 
Vermieters. 
Versicherung: 
Informieren Sie ihren Haftpflichtversicherer über den Gebrauch der Mietgeräte, da Haftpflichtversicherungen nicht grundsätzlich für gemietete 
Gegenstände und Geräte haften. 
 


